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OKK-Informatîon

Beförderungsdieriste und Sozialversicherungen

1. Feldweibelanwärter und Offiziersaspiranten

Mit der Änderung vom 7. 11. 84 hat der Bundes-
rat die Artikel 8 und 14 seiner Verordnung über
die Ausbildung zum Unteroffizier und zum Off-
zier (VAUO) vom 6. 2. 80 angepasst.

Diese Neuregelung hat zur Folge, dass ab 1. 1.85

sowohl die 7T/z/we7Z)e/,se/?w/z> (34 Tage) als auch
die 0#?z/emc/2«/e (118, 90 oder 41 Tage) z/z z/zrer

Gesa/wt/zezt a/s //e/zjVz/ezMzzgsz/zezzst a/zgerec/z/zcz"

werz/e«. Die angehenden Feldweibel und Leut-
nants haben somit wä/zzwzz/ z/er gazzzezz Z)a«er
z/zeser Sc/zzz/ezz Anspruch auf die So/z/zzz/agz'

sowie auf die gnV/ze Tfe/z/eAarte für die Beschei-
nigung der Soldtage gemäss Erwerbsersatzord-
nung.
Demnach werden folgende Ziffern der unten
aufgeführten Weisungen sofort aufgehoben bzw.

abgeändert:

- Administrative Weisungen des Oberkriegs-
kommissariates (AW OKK 84 - Regl. 51.3/II)
gültig ab 1.1.84:

Zz/Tzy/z 20 zzzzz/ 20a

- Weisungen des Bundesamtes für Sozialversi-
cherung an die Rechnungsführer der Armee
betreffend die Bescheinigung der Soldtage
gemäss Erwerbsersatzordnung (Regl. 51.3/V)
gültig ab 1. 1. 76; Anhang Verzeichnis der
Beförderungsdienste (Revision 1981):

Zzj//i?/77 7.2, 7.7, 7 6« 7.7.2 zzzzz/ z/ze 7.

Der Text dieser Vorschriften wird bei der näch-
sten Revision entsprechend geändert.

2. Beiträge für Sozialversicherungen

Die Einführung neuer Sozialversicherungen
und deren differenzierte Anwendung haben uns
veranlasst, ein

«Merkblatt für die Truppenrechnungsführer über
die Sozialversicherungen»

herauszugeben.

Die Rechnungsführer, die Löhne oder Taggelder
an nebenamtliche Mitarbeiter auszurichten
haben, können dieses Dokument direkt beim
Oberkriegskommissariat, Sektion Rechnungs-
wesen, 3000 Bern 25 (Telefon 031 67 43 19)

bestellen.

Die Ziffern 21 bis 27 der Administrativen Wei-

sungen des Oberkriegskommissariates (AW
OKK 84, Regl. 51.3/II) gültig ab 1. 1. 84 werden
durch dieses Merkblatt ersetzt, bzw. aufgeho-
ben.

Gelesen

Grossbritanniens bekanntester Gastrono-
mie-Tester Egon Ronay soll jetzt im Auftrag
des Verteidigungsministeriums die Verpfle-
gung in den Kasernen unter die Lupe bzw.
auf die Zunge nehmen. Ronay wird
unangemeldet Militärküchen im ganzen
Land inspizieren und danach seine Bewer-
tungen veröffentlichen. Die Soldaten sind
begreiflicherweise begeistert, erhoffen sie
doch davon eine beträchtliche Qualitätsstei-
gerung bei den «Gulaschkanonen».
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